
Art der Zulageberechtigung
Riester
Dieses Feld ist nur dann anzukreuzen, wenn Sie im Jahr 2010 zum Kreis der mittelbar zulageberechtigten Personen gehört haben. Ebenso sind in diesem Fall unbedingt die Angaben zum Ehegatten im Bereich C erforderlich. Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im Jahr 2010 – zumindest zeitweise – unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren. Dies ist bei privatwirtschaftlich Beschäftigten und in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversicherten Arbeitnehmer grundsätzlich immer der Fall. 


Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 2 und 3.




Finanzamt, Steuernummer, Identifikationsnummer
Riester
Zuständiges Finanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohnsitz haben. Bitte geben Sie dieses Finanzamt und Ihre Steuernummer an, wenn Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben. Anderenfalls können die Felder unausgefüllt bleiben. Bitte geben Sie unbedingt die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte elfstellige steuerliche Identifikationsnummer an.

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 4.



Sozialversicherungsnummer / Zulagenummer
Riester
Die Sozialversicherungsnummer können Sie Ihrem Sozialversicherungsausweis und / oder Ihrem Nachweis zur Sozialversicherung entnehmen (Ihr Arbeitgeber bzw. ihre Personalabteilung kann Ihnen hierüber nähere Auskünfte erteilen). 

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 5.





Staatsangehörigkeit
Riester
Bitte überprüfen Sie die eingetragene Staatsangehörigkeit.


Geburtsort
Riester
Die Angabe Ihres Geburtsortes ist für die Bearbeitung durch die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zwingend erforderlich.  Verwenden Sie bitte die aktuelle Schreibweise des Ortsnamens ohne Angabe der Postleitzahl.




Erklärung
Riester
Die Angaben zum Ehegatten / zur Ehegattin sind erforderlich, sofern Sie zugunsten Ihres Altersvorsorgevertrages Kinderzulage beantragen oder mittelbar zulageberechtigt sind. Falls die Angaben zum Ehegatten / zur Ehegattin aus dem Vorjahr nicht mehr gültig sind, müssen Sie dies hier  durch ein Kreuz kennzeichnen. 


Ihre aktuellen Vertragsdaten
Riester
Hier sind Ihre aktuellen Vertragsdaten in diesen Antrag übertragen worden. Sofern Altersvorsorgebeiträge zu Gunsten mehrerer Altersvorsorgeverträge gezahlt worden sind, müssen Sie bestimmen, auf welchen der Verträge die Altersvorsorgezulage geleistet werden soll. 

Die Zulage kann für den unmittelbar Zulageberechtigten auf höchstens zwei Verträge verteilt werden. Um die Zulage in voller Höhe zu erhalten, muss der Mindesteigenbeitrag insgesamt zugunsten der beiden ausgewählten Verträge geleistet worden sein. Die Zulage wird entsprechend dem Verhältnis der auf diese Verträge geleisteten Eigenbeiträge verteilt. 

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 6.


Angaben für das Kalenderjahr 2008 (unmittelbar zulageberechtigt)
Riester
Die Angaben zu den beitragspflichtigen Einnahmen i. S. d. deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sind freiwillig. Ohne Eintrag werden diese Daten durch die ZfA bei Ihrem Rentenversicherungsträger erhoben.

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 7.


Tatsächliches Entgelt/Entgeltersatzleistung, Arbeitslosen-geld II
Riester
Für bestimmte Personenkreise werden abweichend vom tatsächlich erzielten Bruttoarbeitsentgelt besondere Beträge als beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt.

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 8.




Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit
Riester
Die Angabe der Rente aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung ist freiwillig. Ohne Eintrag werden diese Daten durch die ZfA bei Ihrem Rentenversicherungsträger erhoben.

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 9.


Ausländische Rentenversicherung
Riester
Hier sind bei Pflichtversicherten einer ausländischen Rentenversicherung die ausländischen beitragspflichtigen Vorjahreseinnahmen einzutragen. Ebenso ist hier die Höhe der Bruttorente einer ausländischen Erwerbsminderungs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente anzugeben.

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 8.


Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Riester
Maßgebend sind die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkommensteuergesetz -EStG -), wie sie sich aus dem Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2008 ergeben. Die Höhe der Rente im Kalenderjahr 2009 können Sie Ihrem Rentenbescheid entnehmen. Bei negativen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft bitte immer 0,00 EUR eintragen.


Kinderzulage
Riester
Die Kinderzulage wird für jedes Kind gewährt, für das im Jahr 2010 - zumindest für einen Monat des Jahres - ein Kindergeldanspruch bestanden hat. 

Falls Sie Kinderzulage beantragen wollen, füllen Sie bitte zusätzlich den Ergänzungsbogen - Kinderzulage - aus und senden ihn zusammen mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage an uns zurück. Tragen Sie bitte auch die Anzahl der beigefügten Kinderergänzungsbögen in die dafür vorgesehene Position ein.

Weitere Hinweise dazu finden Sie auf der Rückseite des Ergänzungsbogens – Kinderzulage – 2010.


Bevollmächtigung
Riester
Durch die Bevollmächtigung erreichen Sie, dass unsere Pensionskasse ab dem Beitragsjahr 2010 für Sie einen Dauerzulageantrag stellt und die für die Durchführung des Zulage- bzw. Sonderausgabenabzugsverfahrens erforderlichen Daten erfasst und an die ZfA meldet. Ein Zulageantrag wird Ihnen in diesem Fall i.d.R. nicht mehr zugesandt. Ein Widerruf der Vollmacht ist jeweils zum Ende des Beitragsjahres möglich, für das keine Zulage beantragt werden soll. Sofern Sie uns keine Bevollmächtigung erteilen möchten, bitten wir Sie, den Abschnitt G im Zulageantrag 2010 vollständig zu streichen. 

Bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann bitte in Abschnitt B des Ergänzungsbogens - Kinderzulage -  die Unterschrift der Ehefrau nicht vergessen.

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2010 unter Punkt 11.




Ergänzungsbogen – Kinderzulage
Riester
Sofern im Vorjahr vom Antragsteller Kinderzulage beantragt wurde, sind die bereits erfassten Daten für das Antragsjahr 2010 mit angedruckt. Sind die bereits erfassten Daten zu den Kindern nicht mehr gültig, da für das gesamte Kalenderjahr 2010 kein Kindergeld gezahlt wurde, muss der Antragsteller dies für das entsprechende Kind durch ein Kreuz kennzeichnen. Falls Sie Kinder haben, für die Sie Kindergeld bekommen, steht Ihnen neben der Grundzulage auch eine Kinderzulage in Höhe von maximal 185,00 EUR pro kindergeldberechtigtem Kind zu. Für Neugeborene ab 2008 beträgt die Kinderzulage maximal 300,00 EUR. Die Kinderzulage wird für Kinder gewährt, für die im Jahr 2010 ein Kindergeldanspruch bestanden hat. Für den Anspruch auf Kinderzulage genügt es, wenn zumindest für einen Monat des Jahres 2010 Kindergeld gezahlt worden ist.

Sollten Sie Kinderzulage für mehr als zwei Kinder beantragen wollen, senden wir Ihnen auf Anfrage einen zusätzlichen Ergänzungsbogen – Kinderzulage - zu.


Identifikationsnummer
Riester
Bitte geben Sie die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte elfstellige steuerliche Identifikationsnummer an.


Zuständige Familienkasse
Riester
Die zuständige Familienkasse ist normalerweise die Arbeitsagentur – Familienkasse –, in dessen Bezirk Sie wohnen oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Für Angehörige des Öffentlichen Dienstes und Empfänger von Versorgungsbezügen ist die zuständige Familienkasse die mit der Bezügefestsetzung befasste Stelle des jeweiligen öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers bzw. Dienstherrn (Kindergeld auszahlender Arbeitgeber).

Sofern Sie über die Kindergeldzahlung einen Bescheid erhalten haben, können Sie diesem die zuständige Familienkasse entnehmen.


Kindergeldnummer / Aktenzeichen
Riester
Nicht in jedem Fall stellt die Familienkasse einen schriftlichen Bescheid über die Kindergeldfestsetzung aus. Ist die Arbeitsagentur - Familienkasse - für die Auszahlung des Kindergeldes zuständig, können Sie deshalb am schnellsten aus Ihrem Kontoauszug die Kindergeldnummer ersehen.

Ist eine Familienkasse des öffentlichen Dienstes für die Auszahlung des Kindergeldes zuständig, geht die Kindergeldnummer aus Ihrer Bezügebescheinigung hervor.


Anspruchszeitraum
Riester
Geben Sie hier bitte an, für welchen Zeitraum an die kindergeldberechtigte Person Kindergeld ausgezahlt wurde. 

Wurde während des Jahres 2010 mehreren Zulagenberechtigten für unterschiedliche Zeiträume Kindergeld gezahlt, steht die Kinderzulage demjenigen zu, dem für den zeitlich frühesten Anspruchszeitraum im Jahr das Kindergeld ausgezahlt wurde (es sind nur die Monate anzugeben, z.B. 01.2010 für Januar 2010).


Kindergeldberechtigte/r
Riester
Bitte tragen Sie den Namen des Kindergeldberechtigten ein, wenn Sie nicht selber Kindergeldberechtigte/r sind und die Kinderzulage beantragen möchten.




Mus
ter

0206000069-59999999

B Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage

Die Kinderzulage wird für jedes Kind gewährt, für das dem / der Zulageberechtigten für mindestens
einen Zahlungszeitraum im Jahr 2010 Kindergeld festgesetzt (ausgezahlt) worden ist.

Gibt es für das Jahr 2010
-   nur einen / eine Kindergeldberechtigte(n), ist von diesem / dieser der Ergänzungsbogen -

  Kinderzulage - auszufüllen,
-   mehrere Kindergeldberechtigte, für die Kindergeld für dasselbe Kind festgesetzt worden ist, steht

  die Kinderzulage demjenigen / derjenigen zu, dem / der für den ersten Anspruchszeitraum innerhalb
  des Jahres, für das die Zulage beantragt wird, das Kindergeld ausgezahlt worden ist. Nur von
  diesem / dieser Berechtigten ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - auszufüllen.
  Beispiel: Festsetzung des Kindergeldes für das Kind A

- für die geschiedene Ehefrau von Januar 2010 bis Mai 2010
- für den geschiedenen Ehemann von Juni 2010 bis Dezember 2010.
Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist nur von der geschiedenen Ehefrau auszufüllen.

Sollte ein Ergänzungsbogen - Kinderzulage - nicht ausreichen, bitten wir Sie, einen weiteren beizu-
fügen, den Sie von Ihrem Anbieter erhalten.

Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr miteinander verheiratet
sind, nicht dauernd getrennt leben und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist, steht die Kinderzulage -
unabhängig von der Festsetzung des Kindergeldes - der Mutter zu. Auf Antrag beider Eltern kann
die Kinderzulage vom Vater in Anspruch genommen werden.

Zustimmung der Ehefrau (nur bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann erforderlich)

Ich stimme zu, dass mein von mir im Jahr 2010 nicht dauernd getrennt lebender Ehemann für die
unter Abschnitt A genannten Kinder die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung kann für dieses
Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden.

Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre, wenn mein Ehemann seinem
Anbieter eine Vollmacht (vgl. Hinweis   in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorge-
zulage) zur formlosen Antragstellung erteilt hat. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember
des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Anbieter des Ehemannes
vorliegen.

      .      .
      Datum (TT.MM.JJJJ)         Unterschrift der Ehefrau

Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage
Riester
Bei nicht dauerhaft getrennt lebenden Eltern erhält grundsätzlich die Mutter des Kindes die Kinderzulage – unabhängig davon, welchem Elternteil das Kindergeld ausgezahlt worden ist. Ist dies der Fall und soll die Kinderzulage für die Mutter beantragt werden, ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - nur von der Mutter einzureichen.							

Soll abweichend von dieser gesetzlichen Zuordnung die Kinderzulage nicht dem Altersvorsorgevertrag der Mutter, sondern dem des Vaters zugerechnet werden, so muss hier unter Block B – Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage – eine Zustimmung der Ehefrau/Mutter mittels Unterschrift erfolgen. Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage – ist in diesem Fall vom Vater einzureichen. Die Zustimmung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden.

Weitere Hinweise dazu finden Sie auf der Rückseite des Ergänzungsbogens – Kinderzulage – 2010.





